
Zusammenfassende Erklärung 

gemäß § 6 (5) BauGB 

zur 122. Änderung des Flächennutzungsplanes 

- Nördlich Konrad-Adenauer-Piatz 

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gern. § 3 Abs. 1 BauGB vorge

brachten Einwendungen haben zu keiner Änderung der Planung geführt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist gemäß § 4 

Abs. 1 sowie § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt worden. Die Beteiligung hat zu keiner Ände

rung der Planung geführt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die öffentliche Auslegung 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB unterrichtet worden. Die Beteiligung hat zu keiner Änderung der 

Planung geführt. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten sind nicht in Betracht gekommen. 
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